
FC Bayern München Schnuppertraining:

Bitte ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben (lassen) und 
mitbringen / mailen!

• Wann, Wo?
Im Sportpark Aschheim (Am Sportpark 4, 85609 Aschheim) am
O  30.10.2011, 12:00 – 13:00 Uhr und / oder
O  27.11.2011, 12:00 – 13:00 Uhr
Bitte bis spätestens 11:30 Uhr am Treffpunkt vor der Tageskasse im Sportpark sein.

• Wer? Vom FCB eingeladene Mädchen (Jahrgang 1993 und jünger). Eine Einladung erfolgt nur, 
wenn die Teilnehmerinnen insgesamt mindestens 100 Zuschauer mitbringen!

• Was? Teilnahme an einer Stunde Schnuppertraining  

• Wieviel? Eintritt frei für das teilnehmende Mädchen. Für Begleitpersonen fällt der reguläre 
Eintrittspreis (vorr. 8 Euro pro Erwachsener, Jahreskarten/Gutscheine gelten nur am 27.11., da 
30.10. Pokalspiel) zum Spiel gegen FF USV Jena (30.10.) bzw. 1.FC Lok Leipzig (27.11.).

• Mitbringen! Dieses Formular ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben (lassen). Per Mail an 
fussballtag@fcb-ff.de oder zum Training mitbringen. Ohne das über dieses Formular 
ausgedrückte Einverständnis eines Erziehungsberechtigten ist die Teilnahme nicht möglich!

Mit dabei (kurzfristige Änderungen möglich): Matthias Nowak (FCB-Kreativ- und Techniktrainer) 
und FCB-Spielerinnen.

Erziehungsberechtigter:

Vorname, Name:  _______________________

E-Mail: _______________________

Telefon / Handy: _______________________

Straße / Nr.: _______________________

Land / PLZ / Ort: _______________________

Wir kommen mit ____ insgesamt Zuschauern 
(ohne teilnehmendes Mädchen).

Teilnehmendes Mädchen:

Vorname, Name:  _______________________

Geburtstag: _______________________

ggf. aktueller Verein: _____________________

Position:   O Feld
O Tor

Anmerkung (z. B. Krankheiten, Medikamente, 
Allergien...):

Erklärung und Unterschrift des anmeldenden Erziehungsberechtigten
BITTE ANKREUZEN!
O Versicherung: Das angemeldete Mädchen ist über mich, den anmeldenden 

Erziehungsberechtigten, kranken- und haftpflichtversichert. 

O Teilnahmebedingungen: Ich, der anmeldende Erziehungsberechtigte, akzeptiere die 
umseitigen Teilnahmebedingungen

_________________________________    ___________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des anmeldenden Erziehungsberechtigten

mailto:fussballtag@fcb-ff.de


Teilnahmebedingungen F  C Bayern München Mädchen-Schnuppertraining  

Diese Teilnahmebedingungen  für das FC Bayern München Mädchen-Schnuppertraining finden Anwendung auf die 
zwischen dem Teilnehmer (vertreten durch den gesetzlichen Vertreter) und dem Veranstalter geschlossene Anmeldung 
und sind Teil dieser Anmeldung.

Veranstalter: FC Bayern München AG, Frauenfußballabteilung, Mail: fussballtag@fcb-ff.de 

1. Teilnahmeberechtigung: Ausschließlich Mädchen können teilnehmen. Besondere Fußballfähigkeiten oder eine 
Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich.

2. Anmeldung: Die verbindliche Anmeldung erfolgt über umseitiges Formular und Unterschrift. Für minderjährige 
Teilnehmerinnen muss ein Erziehungsberechtigter unterschreiben. Die Teilnahme ist kostenlos. Wird die Teilnahme nicht 
angetreten oder abgebrochen, besteht keinerlei Entschädigungsanspruch.

3. Rücktritt, Kündigung durch den Veranstalter: Wird die Veranstaltung (zu wenige Teilnehmer, unvorhergesehen 
nicht verfügbare Spielstätten, Witterung etc.) abgesagt, besteht keinerlei Entschädigungsanspruch.

4. Das angemeldete Mädchen muss zum Veranstaltungszeitpunkt gesund, sportlich voll belastbar sein und an 
keiner ansteckenden Krankheit leiden. Zudem besteht aktueller Tetanus-Impfschutz. Der anmeldende bzw. der bei 
der Veranstaltung anwesende Erziehungsberechtigte ist verpflichtet, Beeinträchtigungen und ggf. nötige Medikamente, 
Krankheiten, Allergien etc. sind dem Veranstalter vorher schriftlich mitzuteilen. Veränderungen des Gesundheits-
zustandes während der Veranstaltung sind dem Veranstalter unverzüglich mitzuteilen. Sie können zum Ausschluss der 
Teilnahme  durch den Veranstalter führen.

5. Medizinische Versorgung: Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung ist der Veranstalter ermächtigt, eine sichere 
und angemessene Behandlung zu veranlassen. Vom Veranstalter beauftragten Personen ist es gestattet, kleinere 
Verletzungen (z. B. Schürfwunden, Insektenstiche...) zu behandeln. Soweit erforderlich wird ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen. Der Erziehungsberechtigte erklärt sich bereit, dadurch ggf. entstandene Kosten umgehend zu erstatten.

6. Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmer. Mit der Anmeldung bestätigt der Erziehungsberechtigte, dass das 
angemeldete Mädchen über ihn kranken- und haftpflichtversichert ist. Weitere Versicherungen liegen im Ermessen 
des Erziehungsberechtigten. Kein Haftung durch die Veranstalter besteht bei Einbruch oder Diebstahl.

7. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. Der anmeldende 
Erziehungsberechtigte ist einverstanden, dass das angemeldete Mädchen bei der Veranstaltung der Weisungs- und 
Aufsichtspflicht der mit der Veranstaltung beauftragten Personen untersteht. Der Veranstalter kann Teilnehmer, die die 
Anweisungen des Personals nicht befolgen, sich oder andere gefährden oder grob gegen Verhaltensregeln verstoßen 
von der weiteren Teilnahme ausschließen. Nach einer entsprechenden Benachrichtigung ist der Erziehungsberechtigte 
verpflichtet, den Teilnehmer schnellstmöglich von der Veranstaltung abzuholen.

8. Der anmeldende Erziehungsberechtigte und die Teilnehmerin sind unwiderruflich einverstanden, dass Ton-, Foto- 
und Videoaufnahmen während der Veranstaltung gemacht und später verbreitet, vervielfältigt und veröffentlicht 
werden. Der Erziehungsberechtigte verzichtet ausdrücklich auf eine Vergütung dafür. Insbesondere werden die 
Aufnahmen für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zum FC Bayern München Frauenfußball verwendet. Die 
Regelungen zum Datenschutz bleiben unberührt.

9. Haftung: Der Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen haften auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung auf 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
aufgrund sonstiger zwingender gesetzlicher Haftungstatbestände.

10. Selbst wenn in der Ankündigung der Veranstaltung die Teilnahme bestimmter Personen (Trainer, Spielerinnen 
etc.) angekündigt wurde, kann die Teilnahme eben dieser Personen nicht garantiert werden. Der Veranstalter steht es 
frei, Ersatzpersonen zu stellen.

11. Zu verwenden ist die eigene Fußballausrüstung (Fußball- oder Sportschuhe, Schienbeinschützer, Stutzen, 
Trainingskleidung etc.) sowie eigene Wechselwäsche, Duschausrüstung u.ä. (ggf. Sonnenmilch, Stirnband, Mütze 
mitbringen).

12. Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Klauseln dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die unwirksame Regelung ist durch die gesetzliche Regelung zu 
ersetzen, die dem verfolgten Vertragszweck möglichst nahe kommt.


